Akkreditierte Behörden

Angenommen am 10. September 2003 während der 25. Internationalen Konferenz für Datenschutz und Datenschutzbeauftragte in Sydney, 10.-12.September 2003

Die folgenden Behörden wurden in Übereinstimmung mit den Kriterien und Bestimmungen für das Bewerbungskommitee akkreditiert

A.
NATIONALE BEHÖRDEN


Argentinien: Nationale Direction für den Schutz persönlicher Daten (Director Nacional de Protección de Datos Personales)


Zypern: Beauftragter für den Schutz persönlicher Daten (Personal Data Protection Commissioner)

Malta: Datenschutzbeauftragter (Data Protection Commissioner)
B. BEHÖRDEN MIT EINGESCHRÄNKTEM SUBNATIONALEM TERRITORIUM

Australien

· Northern Territory: Informationsbeauftragter (Information Commissioner)

Canada: 

· Alberta: Informations- und Datenschutzbeauftragter (Information and Privacy Commissioner)
Spanien:

· Madrid: Datenschutzagentur der Region Madrid (Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid)

C. Behörden innerhalb einer internationalen oder supranationalen Organisation 

Europäischer Rat: Datenschutzbeauftragter (Data Protection Commissioner)
Europäische Union: 
· Gemeinsame Aufsichtsbehörde für das Zollinformationssystem
· Gemeinsame Aufsichtsbehörde für Europol

· Gemeinsame Aufsichtsbehörde für das Schengener Informationssystem

Interpol: Kontrollkommission für die Interpol Archieve (Commission for the Control of Interpol’s Files)
Die Resolution und die Namen der Länder, Territorien und Behörden sind hier in deutscher Sprache wiedergegeben. Falls eine Behörde normalerweise eine anderssprachige Bezeichnung trägt, wird diese (sofern bekannt) in Klammern angegeben.
Behörden innerhalb einer internationalen oder supranationalen Körperschaft dürfen an Besprechungen teilnehmen soweit sie akkreditiert sind. Dies schließt jedoch nicht das Stimmrecht ein, welches von der Konferenz explizit zum Zeitpunkt der Akkreditierung bestaetigt werden muss (siehe Anhang der Richtlinien und Abläufe der Konferenzresolutionen, Satz 1). Der Bewerbungsausschuss rät von einer Erteilung des Stimmrechts für die fünf Behörden innerhalb von internationalen oder supranationalen Körperschaften, welche von dieser Entschließung betroffen sind, ab.

2
September 2003

